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RS OGH 1965/2/4 2Ob13/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.02.1965

Norm

ABGB §1304 BIIIb

KFG 1955 §83 Abs1

Rechtssatz

Zusammenstoß eines Motorradfahrers, der von der 5,5 Meter breiten Straße nur 1 Meter in Anspruch nimmt, mit

unbeleuchtetem Motorrad in der Dämmerung mit einem Lastkraftwagen, dessen Fahrer trotz aufgeblendetem

Scheinwerfer das Motorrad nicht sah und die linke Fahrbahnhälfte benützte. Verschuldensteilung 1 : 3 zum Nachteil

des Lastkraftwagenfahrers.
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